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Unterweisung
Glas- und Fassadenreinigung
	



· Gefahrstoffunterweisung anhand Betriebsanweisungen Nr.:

· Betriebsanweisungen zugängig gemacht

· In Reinigungstätigkeit eingewiesen und vorgeführt

· Schutzkleidung erforderlichenfalls tragen

· Vor Arbeitsbeginn Hände eincremen und Handschuhe tragen, wenn 
- mit Gefahrstoffen umgegangen wird, 
- Feuchtarbeiten täglich länger als 2 Stunden, 
- Hautausschläge auftreten.

· Erforderlichenfalls arbeitsmedizinische Untersuchungen wahrnehmen

· Arbeitsgeräte (z.B. Ziehklinge) nicht im wasserbefüllten Eimer mitführen (Verletzungsgefahr)

Zusätzliche Einweisung durchführen mit den Formularen: 

· Leitern und Arbeiten von hohen Standplätzen,
· Hubarbeitsbühnen/Gerüste
     




Datum
	Name 
	     
	
	Name 
	     

	und Unterschrift der unterwiesenen Person:
	
	
	und Unterschrift des Unterweisenden:
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